
 

 

Merkblatt betreffend Übergangsregelung für die Abgabe von Meister-
schaftsmedaillen Pistole ab 2007 bis 2010 Reg.-Nr. 4.12.3 

Auf Antrag der Abteilung Pistole (und in Absprache mit der Technischen Kommission Pistole) 
hat sich die Präsidentenkonferenz des Schweizer Schiesssportverbandes (SSV) für einen 
Verzicht auf die Abgabe der Pistolenmeisterschaftsmedaillen 10/25/50m entschieden. Es gilt  
bis 31. Dezember 2010 folgende Übergangsregelung: 

Meisterschaftsmedaille 10m (*)  
Aktuelle  Regelung Neue Regelung 
Seit 2000 in Kombination mit dem SW-10 
                  EW      SW-10        
Bronze       10    2006 (6)   AK 
Silber         10       ----         AK          
Gold           10       ----         AK 

 

                   EW       SW-10 
Bronze         5           5       AK 
Silber           5           5       AK 
Gold             5           5       AK 

  

Meisterschaftsmedaille 25m (*)  

Aktuelle  Regelung Neue Regelung 

Bronze       15 Gutschriftspunkte 
Silber         18 Gutschriftspunkte     
Gold           21 Gutschriftspunkte          

Bronze         8 Gutschriftspunkte 
Silber           9 Gutschriftspunkte     
Gold           11 Gutschriftspunkte          

  

Meisterschaftsmedaille 50m (*)  
Aktuelle  Regelung Neue Regelung 

Bronze       80 Gutschriftspunkte 
Silber       100 Gutschriftspunkte     
Gold         120 Gutschriftspunkte          

Bronze       50 Gutschriftspunkte 
Silber         70 Gutschriftspunkte     
Gold           90 Gutschriftspunkte          

  

Pistolenmeisterschaftsmedaille (**)  

Aktuelle  Regelung Neue Regelung 

je 10 Anerkennungskarten OP/FS/SW 
pro Jahr nur 1 AK pro Distanz 25 
oder 50m 
die Medaille wird während ihrer Laufzeit 
nur einmal abgegeben 

je 8 Anerkennungskarten OP/FS/SW 
pro Jahr können die AK beider 
Distanzen abgegeben werden 
 

 

Diese Regelung gilt: 
 *  nur für die letzte noch nicht bezogene Medaille 
**  wenn ein Schütze noch keine zur Zeit gültige Pistolenmeisterschaftsmedaille bezogen hat 
Die Abgabe erfolgt weiterhin einmal pro Jahr zu den in den Reglementen, Ausführungsbestim-
mungen und auf den Antragsformularen aufgeführten Terminen. 

Luzern, Januar 2006 Abteilung Pistole 


